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Vierteljährlicher Abonnements Preis
jur Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer: 22 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur Der C Jnſerate für den Fourter werden an-
ugenommen Jn erpzig, in deronrier.O Unvverſitätsſtraße, Sewandhaus Nr. 4.

Jn Magdeburg in der Creutz

26 Sgr. ſchen Buchhandlung, Breite-weg No. 156.

Halliſche Zeitung
für Stadt und Land.

Jn der Expedition des Couriers. Redakteur Dr. Schadeberg.

399. Halle, Donnerstag den 21. December 18448.
Denutſchland.

Verlin, d. 20. Dec. Se. Königl. Hoheit der Prinz
Friedrich Wilhelm, Sohn Sr. Königl. Hoheit des Prin
zen von Preußen iſt von Weimar zuruückgekehrt.

Oeffentliche Blekanngſt miaſch'uhn g.
Das Tragen der rothen Kokarde, der rothen Feder überhaupt

eines jeden Sinnbildes der rothen Republik, ſo wie das Aufſtecken oder
Tragen der rothen Fahne rc. an öffentlichen Orten während des Belage-
rungszuſtandes der Stadt Berlin und des Umkreiſes von zwei Meilen wird
hierdurch bei Vermeidung ſofortiger Arreſtation verboten.

Berlin d. 19. Dec. 1848.
Der Ober- Befehlshaber der Truppen in den Marken.

von Wrangel.

Die dem Artikel 67 der Verfaſſungs Urkunde entſpre-
chende Beſtimmung im Artikel 2 des Wahlgeſetzes fur die
zweite Kammer vom 6. December d. J., wonach fur dieſe
Kammer jeder ſelbſt ſtändige Preuße Urwahler iſt, hat zu
Zweifeln und Anfragen daruber, wer im Sinne des Geſetzes
als ſelbſtſtändig zu betrachten, und wer wegen Mangels der
Selbſtſtändigkeit von der Theilnahme an der Wahl auszu-
ſchließen ſei, Veranlaſſung gegeben. Es hat nicht an Auf-
forderungen gefehlt, an die Beantwortung dieſer Frage weit-
greifende Beſchränkungen der aktiven Wahlbefahigung zu
knupfen. Das Staats Miniſterium hat dieſen Gegenſtand
einer ernſtlichen und umfaſſenden Prufung unterworfen und
nimmt keinen Anſtand ſich daruber nachſtehend mit derjeni-
gen Offenheit auszuſprechen welche daſſelbe bei allen ſeinen
Schritten ſich zum Geſetz gemacht hat.

„Wenn der Begriff der politiſchen Selbſtſtandigkeit
einer ſcharfen geſetzlichen Abgränzung ermangelt, ſo folgt
daraus eben nur, daß eine ſolche Begriffsbeſtimmung im
Wege der Geſetzgebung wird bewirkt werden muſſen, und
daß ſo lange dies nicht geſchehen iſt, Niemand von der
Theilnahme an der Wahl wird ausgeſchloſſen werden dur-
fen, der die ſonſtigen geſetzlichen Bedingungen des aktiven
Wahlrechts erfuüllt und von dem nicht feſtſteht, daß er ſich
ur Zeit der Wahl nicht in der Lage befindet, uüber ſeinePerſen und ſein Eigenthum zu verfugen.“

Die Regierung hat ihrerſeits eine Vorſchrift, deren Durch
führung auf das wichtigſte politiſche Recht eines großen
Theils der Bevölkerung den entſcheidendſten Einfluß uben
wurde, gegenwärtig nicht erlaſſen mogen und die Berathung
und Beſchlußnahme daruüber den kuünftigen legislativen Ver
ſammlungen um ſo weniger vorenthalten zu duürfen geglaubt,
als die Geſetzgebung dann im Stande ſein wird, auch auf
die in dieſer Beziehung zu erwartenden Beſchluſſe der deut-
ſchen National- Vertretung die gebuhrende Ruckſicht zu neh

men. Nach dieſem Grundſatze werden die mit Ausfuhrung
des Wahlgeſchäfts beauftragten Behorden mit Anweiſung
verſehen werden.

Berlin, d. 19. Dec. 1848.
Königliches Staats Miniſterium.

(gez.) Graf von Brandenburg. von Ladenberg.
von Manteuffel. von Strotha. Rintelen. von

der Heydt.
Aus dem Miniſterium des Jnnern ſind neuerdings ver-

ſchiedene Circulare an die Verwaltungs-Behoörden erlaſſen wor-
den. Der Miniſter Herr von Manteuffel ſpricht den Behoörden

ſeine Anerkennung für die Energie aus, mit der ſie die Abſich-
ten der Miniſter gegen die wuhleriſchen Beſtrebungen unter

ſtutzt haben. Nach einer andern Verfügung iſt die Gensd'ar-
merie jetzt gänzlich aus dem Reſſort des Kriegsminiſteriums in
das der Civilverwaltung uüübergegangen.

Dem General von Wrangel ſoll, wie man hoört, durch
eine große Anzahl von Beſitzern von Weihnachtsbuden eine
Dank- und Freudenbezeugung zum bevorſtehenden Feſt darge-
bracht werden, uber deren Art es nicht angemeſſen ware ſich
vorher näher auszuſprechen. Die Theilnehmer an dieſem Akt
erkennen in dem General den Herſteller der Ordnung und des
Vertrauens, und die allein dadurch gegebene Moglichkeit den
Weihnachtsmarkt wie immer aufzurichten, womit das Wohl ſo
vieler Hunderte von Familien eng verknupft iſt. Die Weih-
nachtsgeſchäfte gehen uber Erwartung glücklich von ſtatten, wo
zu nachſt der Wiederkehr der Ruhe und geordneten Zuſtande,
die Gunſt des Wetters auch das ihrige beitragt.

Wahrend faſt alle Stande mit Konzeſſionen irgend welcher
Art in neueſter Zeit bedacht worden ſind, iſt der Handwer



kerſtand dabei ganz leer ausgegangen. Es iſt aber dringend
nothwendig, daß irgend etwas fur ihn geſchieht, daß der Staat
die Noth dieſes zahlreichen und achtbaren Standes nicht geradezu
ignorirt. Wie wir hoören, ſoll die Regierung beabſichtigen, im
Monat Januar eine Kommiſſion, beſtehend aus Meiſtern und
Geſellen aller Provinzen, in Berlin zu verſammeln, um aus
ihrem eigenen Munde die Rathſchlage zu vernehmen, durch wel
che ihrer Noth abgeholfen werden kann. Auch fur die weſt
phäliſchen Bergwerksdiſtrikte ſollen Erleichterungen in
der Ausfuhr vorbereitet werden. (O. Ref.)

Der CEentralſitz der Demokraten Deutſchlands welcher bis
zum Eintritt des Belagerungszuſtandes in Berlin war, ſcheint
jetzt nach Cöthen, wo ebenfalls ein Knotenpunkt mehrerer Ei-
ſenbahnen iſt, verlegt zu ſein. Eine große Anzahl Demokraten,
unter denen ſich auch viele aus Berlin verwieſene befinden, u.
A. der ehemalige Abgeordnete d'Eſter, hat ſich ſeit Kurzem dort
niedergelaſſen.Verlin, d. 18. Dec. Herr v. Schmerling hat ſeine
beiden Portefeuilles des Jnnern und der auswartigen Angele
genheiten in die Hand des Reichsverweſers zurückgegeben, ſeine
Entlaſſung iſt angenommen und Heinrich v. Gagern an ſeine
Stelle getreten. Wir erachten es, beſonders als Preußen, für
eine Ehrenpflicht, die mit einigen auch in dieſem Blatte laut
gewordenen Stimmen widerſtreitende Anſicht über dieſen St aats-
mann, fur die es an authentiſchen Belegen keinesweges man-

elt, in einem Augenblick auszuſprechen, da derſelbe durch einen
hochherzigen Entſchluß ſeine Gegner entwaffnet und ein nicht
enug zu beachtendes Beiſpiel für alle gegeben hat, die ſich in

Zhnlicher Situation befinden. Eine gereizte Stimmung nahm

in der letzten Zeit gegen Schmerling überhand, unwürdiger
Argwohn und ungerechtfertigtes Mißtrauen griff in den konſer
vativen Fraktionen der Reichs Verſammlung um ſich. Man
kann wohl annehmen daß es ein Lieblingsgedanke Schmerling's
geweſen ſein mag, die Verhältniſſe Oeſterreichs und Deutſch
lands zu ordnen und ſeinen ſtille gehegten Plan zur Ausfüh-
rung zu bringen. An dieſe ſeine Jntentionen knuüpfte ſich aber
der Verdacht, als ſollte unter dem Deckmantel der Reichsge-
walt Oeſterreich mit Oeſterreich über Deutſchland unterhandeln.
Es wird Herrn v. Schmerling wahrſcheinlich nahe gelegen ha-
ben, dieſen ungegrundeten Verdacht, von dem man hätte an-
nehmen können, daß ſein ganzes bisheriges Wirken ihn zum
Voraus entkraäftet habe, durch die That zu widerlegen. Auch
hätten wir es ihm wohl gegönnt, die Vorurtheile, die ſich wi
der ihn kehrten, zu beſeitigen denn alle, welche von ſeinen Pla-
nen in Betreff Oeſterreichs unterrichtet ſind, verſichern, daß es
dieſelben ſind, zu deren Verwirklichung Gagern in das Reichs
Miniſterium berufen iſt. Es ſei uns geſtattet, auf Schmer-
ling's Wirken einen kurzen Rückblick zu werfen. Einfacher
Rath beim öſterreichiſchen Landrecht, ſtand er am 15. Marz
mit Anaſtaſius Grün und vier anderen Männern im faiſerli-
chen Vorſaal Metternich gegenüber und bewog dieſen zum Rück
tritt. Wegen ſeiner deutſchen Geſinnung bekannt, wurde er
als öſterreichiſcher Vertrauensmann nach Frankfurt geſendet.
Als Graf Colloredo, der Bundestagsgeſandte, nicht füglich dem
Bundestag ferner vorſtehen konnte, wurde Schmerling an ſei-
ner Stelle Bundes Praſident, und Welcker, Sylveſter Jordan
und andere Ehrenmanner laſſen ihm dabei Gerechtigkeit wider
fahren. Der Reichsverweſer, mit deſſen deutſcher Richtung er
harmonirte, rief ihn in ſeinen Rath. Wahrend der Verhand
lung über den von Preußen geſchloſſenen Waffenſtillſtand von
Mailmo ſetzte Schmerling ſeine Stellung auf das Spiel, um
den Bruch mit Preußen zu verhüten, und nahm ſich in einer
Weiſe, die ihm von unterrichteten Männern unſers Landes nie
vergeſſen werden wird. Am 18. Seplember war es weſentlich

und allein Schmerling, der das Leben der Abgeordneten durch
ſein energiſches, unbeugſames Auftreten rettete und ſogar in
Oppoſition mit des Reichsverweſers Milde die Transaktion mit
dem Aufruhr verſchmahte und den Kampf bis zum Siege durch-
führen hieß. Seit dieſem Tage verfolgt ihn der Haß einer ge-
wiſſen Partei; und wahrlich in Koalition mit dieſer wird kein
Ehrenmann gegen ihn konſpiriren wollen! Sie ging ſo weit,
ihm den Tod Robert Blum's ſchuld zu geben! Schmerling,
den man jetzt gern zum ſpezifiſchen Schwarzgelben erniedrigen
möchte, dem man elende Jntriguen gegen Preußen zutraut,
übernahm es, ſeinem Vaterlande gegenüber die gewiß nicht
durchfuhrbaren Beſchluſſe der Reichs- Verſammlung über Oeſter-
reich zu vertreten. Auf ihn entlud ſich der allgemeine Unmuth
über dieſe voreilig gefaßten Beſchlüſſe ſelbſt, und als Oeſter-
reich neuerdings eine feſtere Stellung Deutſchland gegenüber
einnahm, trug er das Odium dieſer fehlgeſchlagenen Hoffnun-
gen. Jetzt war man unbeſonnen genug, einem ſo erklärten
Gegner der Linken zuzutrauen, er trete mit der Linken in Koa-
lition, um öſterreichiſches Jntereſſe zu fordera! Unbeſonnen ge-
nug, denn man macht ſich deſſen ſchuldig, was man ihm un-
terſtellt: man arbeitet der Linken in die Hande, die nichts
ſehnlicher als ſeinen Sturz verlangt. Ja, ſie hatte ihn zu
fürchten denn, obwohl ohne büreaukratiſche Routine und ſtaats-
manniſche Antezedentien, konnte ſich Schmerling im Parlament
mit den gewiegteſten Staatsmännern Englands und Belgiens
meſſen; ſeine Art, auf Jnterpellationen zu erwidern, hatte
ihre eigene Klaſſizitaäät. Dieſes Oeſterreichers, dieſes Ritters
Anton von Schmerling wartet aber noch eine glanzende Genug-
thuung, der er jetzt ſcheinbar entrathen ſoll. Gagern, der an
ſeine Stelle treten mußte, wird ſeinen Plan uber Oeſterreich in
der Reichsverſammlung zur Sprache bringen, und Schmerling,
der dieſem Plan, wie wenige meinen, im Wege ſtand, wird

fur Gagern ſtimmen (D. R.)Stettin, d. 18. Dec. Der Bau von 33 Kanonenſcha-
luppen ſoll ſofort in Angriff genommen werden, damit dieſelben
bis zum 1. April von Stapel laufen können. Der Konigliche
Schiffsbaumeiſter Elvertshagen will jedoch die Garanlie nicht
übernehmen, bis zum gedachten Termine jene Fahrzeuge abzu-
liefern und iſt deshalb nach Berlin gereiſt, um die Marine-Ab-
theilung zu einer Verlangerung des beſagten Termines zu ver-
anlaſſen. Würde der Bau an verſchiedenen Orten der Küſte
zugleich begonnen, ſo ſcheint es uns nicht zweifelhaft, daß die
33 Schaluppen bis zum 1. April hergeſtellt ſein koönnen. So
hat ein hieſiger Schiffsbaumeiſter ſich bereit erklart, außer den
bei ihm beſtellten Schaluppen noch zwei andere bis ultimo März
zu bauen. Die Starke unſerer Marinemannſchaft ſoll zugleich
im Frühjahre auf 2000 Mann gebracht werden. (Oſtſ. Z.)

Poſen, d. 16. Decbr. Jn der nachſten Woche erwartet
man bereits den Reichscommiſſar, General v. Schefer, von
Frankfurt zurück, und dann wird, ſo hoffen die Deutſchen hier
zuverſichtlich, die Demarcation aller polniſchen Reclamationen
ungeachtet ſofort ausgeführt werden inzwiſchen fragt es ſich,
ob man nicht in Frankfurt den jetzigen Wünſchen der Polen
nachgeben und das ganze Großherzogthum ungetheilt in den
deutſchen Reichsverband aufnehmen wird, was die hieſigen Deut-
ſchen großtentheils ungern ſehen, weil die Provinz dadurch ge-
wiſſermaßen ganz in den frühern Zuſtand zurückverſetzt würde.
Hier iſt übrigens Alles conſervativ geſinnt und aller Orten be-
ſchäftigt man ſich mit den Neuwahlen zu den im Februar k. J.
zuſammentretenden Kammern. Die Beſtimmung, daß die Wahl-
kreiſe immer ſo groß ſein müſſen, daß mindeſtens zwei Abgeord-
nete darin gewahlt werden, gereicht uns dabei ſehr zum Nach-
theil, denn nun wahlt nicht die Stadt Poſen mit ihrer uüber-
wiegend deutſchen Bevölkerung für ſich, ſondern gemeinſchaft-
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lich mit dem faſt ganz von Polen bewohnten landrathlichen
Kreiſe Poſen, ſodaß große Beſorgniß vorhanden iſt, daß die
Wahl diesmal auf zwei Polen fallen kounne. Ein hier ver-
breitetes Gerücht, daß außer Poſen noch zwei kleine Städte der
Provinz zu Reichsfeſtungen deſignirt ſeien, führe ich an,
ohne es verburgen zu können. (D. A. Ztg.)

Darmſtadt, d. 16. Decbr. Die heutige Sitzung
unſerer 2. Kammer, welcher der Miniſterpraſident und Mi-
niſter des Jnnern Jaup, Juſtizminiſter Kilian, Kriegsminiſter
Graf Lehrbach und der Director des Finanzminiſteriums v.
Schenk anwohnten, war die wichtigſte und intereſſanteſte ſeit
dem Wiederzuſammentritt der Kammern, namentlich durch Ent-
ſcheidung der Lebensfrage über Prolongation des mit Ende die-
ſes Jahres ablaufenden Finanzgeſetzes. Die Regierung
hat, wenn auch nur nach langen und lebhaften Debatten, ei-
nen vollſtaundigen Sieg errungen, indem die verlangte Verlan-
gerung des Finanzgeſetzes, alſo die Forterhebung aller beſtehen-
den Steuern, fur das erſte Halbjahr von 1849 mit 32 gegen
13 Stimmen bewilligt wurde.

Frankfurt a. M., d. 18. Dec. Vormitt. 11 Uhr.
Die für die heutige Sitzung der deutſchen Reichsverſammlung
angeordnete Wahl eines erſten Vorſitzenden an die Stelle des
zurückgetretenen Präſidenten H. v. Gagern führte nach zweima-
liger Wahlhandlung zu keinem Ergebniſſe. Abgeordneter E.
Simſon von Konigsberg erhielt die meiſten Stimmen, aber
nicht die erforderliche abſolute Majorität. Jhm zunachſt ſteht
Kirchgeßner aus Wurzburg und zwar im zweiten Scrutinium
mit der Minorität von nur einer Stimme. (215 gegen 214
St.) Die dritte Wahl, welche in dieſem Augenblicke vorge-
nommen wird, geſchieht durch Namensaufruf, wobei die be-
treffenden Abgeordneten vor dem Bureau ihre Wahlzettel in
die Urne legen.

Karlsruhe, d. 15. Decbr. Wenn ich Jhnen früher
mitgetheilt habe, daß unſere zweite Standekammer eine rein
deutſche und allen particulären Beſtrebungen durchaus abholde
ſei, wenn ich dabei die Erwartung ausſprach, daß in allen
großen Fragen des Geſammt Vaterlandes die National-Ver-
ſammlung kraftigſt unterſtutzen werde, ſo habe ich mich nicht
getäuſcht, und meine Vorausſetzungen ſind heute glänzend er
füullt worden. Der Abg. Hauſſer ſah ſich in Folge der täg-
lich mehr Boden gewinnenden Gerüchte heute veranlaßt, auf
die Sonderbunds Beſtrebungen einiger deutſchen Staaten aufs-
merkſam zu machen und darauf hinzuweiſen, wie ſie gegen die
demnaächſt zu faſſende Entſchließung der Reichs Verſammlung
hinſichtlich des künftigen Oberhauptes Deutſchlands ihre feinen
Jntriguen in rein dynaſtiſchem Jntereſſe zu ſpinnen wagen.
Außer Hannover und Kurheſſen bezeichnete er hauptſachlich
Baiern, von dem man ſogar behaupte, daß es bei einigen
deutſchen Regierungen directe Eroöffnungen gemacht habe, und
von welchem ſolche Gerüchte um ſo eher glaubhaft erſchienen,
als ſelbſt ſeine officiellen Blatter hierüber Andeutungen ent-
hielten. Auch die Geſchichte von Baiern weiſe keine glanzen-
den Zeugniſſe für ſeinen Patriotismus auf, und ſo ſei denn
auch die Nachricht nicht unwahrſcheinlich, daß ein fran zoſi-
ſcher Agent an deutſchen Höfe ſich herumtreibe, um in Sinne
Baierns fur die Dreieinigkeit der Oberhoheit in Deutſchland
zu wirken. Der Hr. Abgeordnete wandte ſich hierauf an den
anweſenden Hrn. Staatsrath Bekk mit der Anfrage, ob auch
der badiſchen Regierung ähnliche Beſtrebungen von Seiten
Baierns bekannt ſeien. Hr. Bekk gab die Erklarung, daß
der badiſchen Regierung keinerlei officielle Kenntniß hieruber
zugekommen ſei was ſie in dieſer Beziehung wiſſe, habe ſie
aus Zeitungs- und Privat Nachrichten erfahren daß es
aber ſehr zu beklagen ſei, wenn die großen Jntereſſen der
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deutſchen Nation, die auf ihrer Einigung beruhen und ihre
Macht begrunden müſſen, durch einen Zwieſpalt wieder gefähr
det wurden. „Es giebt oft Dinge in der Welt,“ fuhr er fort,
„die nicht zu überwältigen ſind; die Macht der Umſtande,
iſt oft ſtäärker, als der Wille der Einzelnen, ja, ſelbſt als der
Wille der Mehrheit. Wir wollen hoffen, und wir wuünſchen
es mit Jhnen aus voller Seele, daß alle in den Verhaltniſſen
liegenden Schwierigkeiten uberwunden werden.“ Unverkennbar
brachte dieſe offene und vielſagende Erklärung des Miniſters
eine ſehr trübe Stimmung in der Kammer hervor, und es
war daher vollkommen angemeſſen, daß alle Redner, von de-
nen wir beſonders Helmreich, Dennig, Schmitt, Zentner und
Biſſing nennen, im Sinne des Abg. Hauſſer ſich außerten und
laut verlangten, daß die ſchmachvollen Zeiten des Rhein-
bundes und des wiener Congreſſes nicht mehr wieder
kehren durften. Mit großer Freude erfuüllte jeden Vaterlands-
freund der hierauf einſtimmig gefaßte Beſchluß, im Pro
tocolle zu erklaären, man fordere die großherzogl. Staats Re
gierung auf, gegen alle Sonderbunds- Beſtrebungen, welche
die deutſche Einheit und das Werk der National-Verſamm-
lung ſtören könnten, mit allem Nachdrucke aufzutreten. Moch
te dieſer Beſchluß in allen deutſchen Stände-Ver-
ſammlungen einen Nachhall finden!

Wien, d. 16. Dec. Die Nachricht von Beſetzung der
Städte Kaſchau und Eperjes beſtätigt ſich; auch Marmaroſch
wurde von k. k. Truppen beſetzt. Die Magyaren werden jetzt
ſchon einſehen, daß ihre Empörung den gewuünſchten Erfolg
nicht haben kann, und daß ſich ihre Zukunft immer tragiſcher
geſtaltet. Zwei Looſe ſind fur die Magyaren gelegt die große
Mehrzahl der Slaven wird ihre Nationalitat uberwaltigen und
ſie ſterben entweder den langſamen Tod des Verſchwindens aus
der Geſchichte, oder ſie gehen in dem großen Entſcheidungs
kampfe unter. Die Abſicht der Regierung iſt es keineswegs,
die Nationalitat der Magyaren zu vernichten aber es ſcheint,
als ob die Magyaren ſich dieſe Wüuürfel ſelbſt geworfen hatten,
als ob der von den Slaven heraufbeſchworene Rachegeiſt das
Wort der fur die Schuld geforderten Sühne nicht mehr zurück
nehmen konnte.

Wien, d. 17. Dec. Man wird ſich bei Jhnen befragen,
was man hier zu der „draußen im Reich vorgehenden neuen
Geſtaltung der Dinge ſagt, zu der hohen Wahrſcheinlichkeit, daß
Preußen an die Spitze von Deutſchland trete? Jch antworte
Jhnen: Die Verſtandigen unter Uns haben dies lange vorher-
geſehen, haben dieſe Löſung der Frage immer als eine geſchicht-
liche Nothwendigkeit erkannt. Was die Frühlings- und Som-
merereigniſſe Jhrer Krone an Glanz geraubt hatten, iſt durch
den letzten kühnen aber glücklichen Griff der Regierung wieder-
gewonnen, und es freut mich, Jhnen berichten zu können, daß
die Stimmung fur Jhren König in dieſem Augenblick hier eine
ſehr gunſtige iſt. Dagegen will ich Jhnen offen geſtehen, daß
unſerer Regierung der Gedanke der preußiſchen Hegemonie
in Deutſchland ein Dorn im Auge iſt. Sie erinnern ſich viel
leicht noch an das, was ich Jhnen lange vor dem Thronwechſel
über die weitausblickenden Pläne unſeres Miniſteriums ſchrieb:
daß der Geſammtſtaat Oeſterreich an die Spitze der deut-
ſchen Staaten treten und gleichſam ein Vorort derſelben ſein
ſolle. Zwar muſſen dieſe Plane unausbleiblich ſcheitern am Ver
ſtande der Verſtandigen, aber ſie ſind deshalb hohen Orts noch
keineswegs aufgegeben. Jch berichte Jhnen hier aus guter
Quelle. Nicht umſonſt hat man einen ganz jungen, zukunftge-
hörigen Prinzen auf den Thron gehoben, nicht umſonſt ſpukt
es in unſeren miniſteriellen Blattern immer von fauſtdicken
Anſpielungen auf die unabweisbare Nothwendigkeit der Aus-

Es iſt gut, daß man ſichführung des angedeuteten Planes.



in Deutſchland darüber klar werde, und daß dort bald ge
ſchehe, was doch endlich geſchehen muß und wird. (D. R.)

Frankreich.
Paris, d. 16. Decbr. Seit geſtern iſt in der Kammer

ſtark von der Auflöſung derſelben die Rede, da man voraus-

zu erklaren, daß dies, ſo lange nur irgend die Witterung es
geſtatten würde, gewahrt werden ſolle. Die Arbeiter, uüber dieſe
Ausſicht erfreut (und ſie iſt in Erfuüllung gegangen), ihre in
der jetzigen Jahreszeit doppelt beſchwerliche Arbeit fortſetzen zu
konnen, brachen in wiederholt enthuſiaſtiſches Lebehoch fur den
General aus. Darauf ergriff der General wieder das Wort und

ſieht, daß Louis Napoleon nicht lange mit ihr im Einklange fragte ſie, ob ſie nur ihm ein Hoch zu bringen hatten, ihm,
bleiben könne. Zwei Mittel ſind unter der Hand im Vorſchlage, der nur als Diener und im Auftrage des Koönigs hier ſtände?
um die National- Verſammlung zur Annahme eines ſolchen Be
ſchluſſes zu vermöogen. Ein Theil derſelben, d. i. der Verein
der Rue de Poitiers, will ſeine Entlaſſung einreichen. Es iſt
nicht wahrſcheinlich, daß man fur dieſes Mittel ſich entſcheiden
wird, da man nicht ſicher iſt, dadurch den uübrigen Theil der
Kammer zu einem gleichen Schritte oder zur Aufloſung zu be-
wegen ſondern vielmehr Gefahr laäuft, eine noch beſchlußfahige,
aber faſt ganz oppoſitionelle Kammer zuruckzulaſſen. Ein an-
deres, wahrſcheinlich wirkſameres Mittel, welches in Vorſchlag
kam, iſt die Bildung von Comite's in Paris und in den Pro
vinzen, welche Unterſchriften fur Petitionen ſammeln ſollen, in
denen man die Kammer auffordert, ſich aufzuloöſen. Dieſes
Mittel hat in der That viele Ausſicht, durchzudringen, da man
vorausſetzen kann daß die meiſten der Wahler, welche fur
Louis Napoleon geſtimmt haben, auch dieſe Petitionen unterzeich-
nen würden einem ſo allgemein ausgeſprochenen Verlangen
könnte die National- Verſammlung nicht widerſtehen und müßte
ſomit ſich aufloſen. Nach der Kammer- Auflöſung oder, wie
Andere meinen, ſelbſt vor derſelben beabſichtigt der kuünftige
Präſident die Conſtitution dem Volke zur Annahme oder Ver-
werfung vorzulegen. Erinnert man ſich, daß alle kuünftigen
Miniſter, ſo weit ſie auf der ziemlich officiellen Liſte bereits er
ſchienen gegen Eine Kammer und noch andere nicht unwe-
ſentliche Grundſätze der neuen Verfaſſung geſtimmt haben, ſo
gewinnt dieſes allgemein verbreitete Gerücht einen bedeutenden
Grad von Wahrſcheinlichkeit.

Paris, Sonntag d. 17. Dec. Morgens. Nach den neue-
ſten Berichten fielen auf Ludwig Napoleon 4,752,992, auf Ca-
vaignac 1,226,235 Stimmen. Man kennt jetzt die vollſtandi-
gen Reſultate aus 45 Departements, nur in einem (Morbi-
han) hatte Cavaignac die Majoritaät. Die Commiſſion der
National- Verſammlung hat bis jetzt die Protocolle von neun
Departements erledigt, in welchen L. Napoleon 799,021, Ca-
vaignac 250,509 Stimmen erhielt.

Vermiſchtes.
Berlin, d. 18. Dec. Als am letzten Donnerſtage der

General v. Wrangel nach dem Krankenhauſe Bethanien fuhr,
wurde er von den auf dem Kopnickerfelde beſchaftigten Arbeitern
erkannt, welche ihm ſofort ein jauchzendes Lebehoch brachten.
Der General ſchickte, ſowohl hierüber als uber die wahrgenom-
mene Ordnung erfreut, den Arbeitern ein Geſchenk von 30 Rthlrn.
für die Krankenkaſſe. Tages darauf zeigten die Arbeiter dem
General an, daß ſie dieſes Geld zum Weihnachtsgeſchenk für
die 6 Familien beſtimmt hätten, deren Ernahrer bei dem letzten
bedauerlichen Konflikt zwiſchen Arbeitern und Bürgerwehr ge-
fallen waren zugleich baten ſie um Vermittlung, da ſie bedroht
waären, am vergangenen Sonnabend die Arbeiten einſtellen zu
muſſfen, dieſe fortſetzen zu koönnen. Am Sonnabend Mittag er-
ſchien plötzlich der General Wrangel ſelbſt in der Gegend des
Baſſins am Ausgange der Schäfergaſſe. Augenblicklich ver-
ſammelten ſich ſämmtliche Arbeiter, um den General zu ſehen
und zu hören. Mit Jubel empfangen und fortwährend davon
in ſeiner Rede begleitet, erklärte Herr v. Wrangel, daß er auf
den Wunſch der Arbeiter, ihnen die Erlaubniß zum fernerenFortarbeiten zu verſchaffen ſelbſt hergekommen ſe um ihnen
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Ein donnerndes dreimaliges Hoch auf das Wohl des Konigs
und des Koöniglichen Hauſes war die Antwort. Um dieſe
Scene vollſtandig wurdigen zu kounnen, müſſen wir hier aus
dem Munde von auf dem Koöpnickerfelde beſchaftigten Arbeitern,
empfangene Nachrichten Folgendes hinzufuügen: Seit ungefähr
3 4 Wochen erſchienen Tag fur Tag gewiſſe roth und
ſchwarzbärtige Geſtalten bei den Arbeitern, um ſie entweder zum
Aufruhr aufzufordern, oder um ſie mit Plakaten zu belaſtigen.
Unter Anderem wurde vor ungefähr 14 Tagen ein Plakat von
einem dieſer unheimlichen Geſtalten an einer der dort ſtehenden
Buden angeheftet, das jedoch ſofort von den Arbeitern dergeſtalt
mit Schmutz beworfen wurde, daß es vollſtandig unleſerlich war.
Am vergangenen Sonnabend, kurz vor Ankunft des Generals
v. Wrangel, erſchien wiederum ein rothbartiger mit einer Brille
bekleideter Mann, um die Arbeiter aufzufordern, das vom Ge-
neral empfangene Geld mit Verachtung zuruückzuweiſen es ſei
ein Geld, welches nur vertheilt wurde, um das Volk mit Hulfe
der Arbeiter knechten zu helfen. Mehrere der Arbeiter, und na-
mentlich die Frauen derſelben, welche eben ihren Maännern das
Mittagbrodt brachten, erklärten jedoch, daß wenn der Redner
ſich nicht ſofort entfernte, ſie ihn lehren wuürden, wie Jemand
das Weitere ſuchen mußte. Die Arbeiter erklärten daß Nie-
mand von ihnen geſehen hat, wohin, und wie ſchnell der „Roth-
bart der übrigens gekannt iſt, ſich entfernt hat. (D. R.)

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 19 bis 20. December.

Jm Kronprinzen Hr. Kammerherr v. Tümpling a. Reinsdorf.
Hr. Partik. v. Thiele a. Dresden. Die Hern. Kaufl. Voß a. Ber
lin Meyer a. Hannover, Richter a. Mainz.

Stadt Zärich: Hr. Abgeordn. Dr. Fack a. Schleſien. Die Herrn.
Karfl. Markuſe a. Berlin, Rupert a. Kaſſel, Wolff a. Berlin,
Saake a. Tforzheim, Stephan a. Mühlhauſen.

Goldnen Ning: Hr. OAmtm. Pfaff a. Reinsdorf. Hr. Amtm. Fuß
a. Blöſien. Hr. Gerichts-Dir. Dietz a. Zörbig. Die Hrrn. Kaufl.
Brocke a. Magdeburg Schütte u. Hr. Buchhalter Braumann a.
Leipzig.

Engliſcher Hof Hr. Holzhdlr. Hennig a. Deſſau. Hr. Amtsrath
Krüger a. Wittenberg. Hr. Gutsbeſ. v. Rohrſcheid a. Poſen. Hr.
Landrath v. Schönfeld a. Lemſel. Hr. Oberforſtrath v. Schönfeld
a. Frankfurt. Hr. Hofrath Bergfeld a. Berlin. Die Hrrn. Kauf-
Hennig a. Dresden, Freye a. Frankfurt, Colla a. Mainz.

Goldnen Löwenz Die Hrrn. Kaufl. Kneiſel a. Elberfeld, Brocke
a. Dresden. Hr. Gutsbeſ. Lehnhardt a. Schönberg. Hr. Director
Wander a. Potsdam.

Stadt Hamburg Die Hrrn. Kauf Lauerberg a. Hinternach, Schloße
a. Bernburg Hedewald a. Aachen. Hr. Aktuar Lind a. Berlin.

Forſt Cand. v. Schönbrunn a. Stettin. Hr. Stud. Löſſert
a. Bonn.

Schwarzen Bär: Hr. Fabrikbeſ. Steckner u. Hr. Kaufm. Meſſen
bring a. Merſeburg. Die Hrru. Kaufl. Schlemmer a. Hildesheim,
Brauſe a. Düſſeldorf. Mad. Döbbel a. Magdeburg.

Goldne Kugel: Die Hrrnu. Kaufl. Hierling a. Gräfenrode Krauſe
a. Waltershauſen, Großgebauer a. Krawinkel, Müller a. Magde
burg. Hr. Pharmac. Weidemann a. Wittenberg.

Zur Eiſenbahn: Hr. Dr. med. Berger a. Dresden. Die Hrrnu.
u d aber u. Graun a. Breslau, Groden, Reiner u. Abner
a. Apolda.
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Honigkuchen und Confeetur-
Waaren

von bekannter Güte, in großen Partieen
bedeutenden Rabatt, bei

Guſt. A. Pfautſch.
Mein Stand iſt auf dem Chriſtmarkt.

Eine reiche Auswahl Kuchen-
körbe, Schaalen, Schüſſeln und
Obſtſchaalen in ſehr verſchiede-
nen Façons empfiehlt
A. L. Wiebecke, Bruderſtr.

Echten Genueſer Citronat, Pomeran-
zenſchaale, Roſenwaſſer, Citronenöl, Tafel-

butter bei J. F. Stegmann.
Friſcher Königsberger Marzipan bei

J. F. Stegmann.

Auction.
Freitag den 22. d. M. Nachmittags

11 Uhr ſollen große Ulrichsſtraße Nr. 20
circa 1000 Elen Schwaneboy, bunte
Flanells, Ginghams, Tücher,
Weſten u. dgl. m. meiſtbietend verkauft

werden. Brandt.
Auetion.

Sonnabend den 23. d. M. Vormittags
10 Uhr und Nachmittags 1 Uhr ſoll große
Ulriche ſtraße Nr. 20 eine kleine Partie
Bilderbücher und Jugendſchrif-
ten, zu Weihnachts-Geſchenken
vorzüglich geeignet, ebenſo eine große
Auswahl ſchöner und werthvol-
ler Bilder meiſtbietend verkauft werden.

Brandt,
Auctions-Commiſſar u. Taxator.

Große Steinſtraße Nr. 176 iſt ein ge
räumiger trockner Keller, für einen Obſt
oder Victualien- Handel beſonders tauglich,
zu vermiethen.

Um mit einer Partie Tuſchkaſten zum
Feſte zu räumen, verkaufe ich ſchöne po-
lirte Tuſchkaſten von I Sgr. an
in ausgezeicknet ſchöner Waare.

W. Heſſe, Papierhandlung.

Jn dem kei Tragarth belegenen Ci
pitulsholze ſollen auf den 5. Januar k. J.
Vormittags 9 Uhr mehrere Nutzhölzer, und
zwar: 51 Stück Eichen und 70 Stück Rü-
ſtern auf dem Stamme an die Meiſtbieten
den verkauft werden.

Die Kaufsbedingungen werden vor An-
fang der Verſteigerung bekanzt gemacht
werden.

Merſeburg, den 16. December 1818.
Das Dom-Capitul.

von Möllendorff.
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Wir benachrichtigen unſere Geſchäftsfreunde, daß unſer ſeitheriger Commiſſionair
Herr G. Rawald in Halle wegen politiſcher angeblicher Vergehen verhaftet worden
iſt, wir daher die Leitung und Liquidatlon unſerer Geſchäfte ab Halle wieder ſelbſt
übernehmen und die dem Herrn G. Rawald früher ertheilten Vollmachten zum Ein
zug unſerer Ausſtände hiermit aufbeben.

Wir erſuchen deshalb, zur Vermeidung doppelter Zahlung, für unſere Rech-
nung keine Gelder mehr an den Herrn G. Rawald in Halle gelangen zu laſſen,
ſondern unſer Guthaben entweder an uns oder unſere bevollmächtigten Reiſenden
zu berichtigen.

Geiſenheim im Rheingau, d. 1. Decbr. 1848. Dresel e Lohn.

Frau Emilie Rawald wird das Weinſtubengeſchäft „zum Rütli in Halle
fortſetzen.

en C Fläiekenb-S m Fächermer rnzeigen wir hiermit an, daß wir Lager aller Nummern französi-
cher seidener Cylinder-Gaze (und zwar in reinen Original-
Fabriknummern) führen.

L. Ohrtmann Comp.
in Leipzig,

Markt Nr. 14, erſte Etage.

Golbdbergers electro-magnetiſche Ketten.
Nachdem jüngſt krie Cholera auch am hieſigen Orte ausgebrochen, verfehle ich

nicht die Goldberger'ſchen Ketten, welche ſich an vielen Orten als Schutzmittel ge-
gen dieſe furchtbare Krankheit vollkommen bewährt haben, hiermit angelegentlichſt zu
empfehlen.

Dieſelben ſind für Halle und Umgegend echt nur allein bei mir zu haben.
Halle, im December 1848.

Franz Laage.
m

Unſere Zuſchrift in Nr. 291 des Couriers an Herrn von Veltheim ſcheint uns
viel Feindſchaft in einem Stande zugezogen zu haben den wir aufrichtig hochſchätzen.

Jnsbeſondere müſſen wir uns aber über Herrn Haacke wundern, daß auch er
uns nicht verſtanden hat, ſowie wir auch von den Landbewohnern in Nr. 296 und
den Gutsbeſitzern aus Sennewitz in Nr. 297 durchaus falſch verſtanden ſind.

Wir ſagten in unſerer Zuſchrift an Herrn von Veltheim:
„Alles iſt gegen ihn (Hildenhagen), nur die Bauern in Quez und Döls-

dorf loben ihn“.
Daß nun die Gellertſche Sentenz ſich lediglich nur auf die Bauern in Quez

und Dölsdorf beziehen konnte, das meine Herren begreift ſich im Grunde leicht, um
ſo leichter, als dieſe den Genuß der Hildenhagenſchen Fortbildungs- oder richtiger
Verbildungsſchule haben.

Und denn, meine Herren, die Staatswirthſchaft iſt eine Wiſſenſchaft.
Hand auf's Herz! von dieſer Wiſſenſchaft verſtehen Bürger, Bauern und, wie ſie ge
ſehen haben auch Paſtoren ſelten etwas.

Sie brauchen ſich alſo nicht zu beklagen, wenn wir den Quezer und Döls-
dorfer BVauern kein gültiges Urtheil über die Mißgriffe des Herrn Hildenhagen
utrauen.

Jhnen geſtehen wir ſehr gern zu, daß Sie eben ſo klug ſind wie wir; nur wünſch-
ten wir, daß Sie in künftigen Fällen ſich nicht wieder ſo gereizt zeigen möchten, wenn
Jhnen ein Urtheil abgeſprochen wird über wiſſenſchaftliche Gegenſtände.

Mehrere Bürger in Delitzſch,
welche es aufrichtig meinen.



Holzverkauf.
Jn der Waldung des Ritterguts Emſe

loh (an der Chauſſee zwiſchen Eisleben
und Sangerhauſen belegen) ſollen folgende
Nutz- und Brennhölzer:

A. Diſtrict Affenfahrt:
4 Stück trockene eichene Scheitklaftern

B. Diſtrict Haagen:
circa 30 Stück birkeneaspene Schäfte,20

90 dirkene Leiterbäume und
ſchwache Eichen,

ben Den geſtern
70 Wellenbunde,

Montags den 15. Januar 1819 von Vor
mittags 9 Uhr ab, unter im Termin be-
kannt zu machenden Bedingungen wo
von jedoch diejenige, daß der 10te Theil
der Erſtehungsſumme ſogleich als Draufgelo
zu entrichten iſt, vorläufig angezeigt wird,

meiſtbietend verkauft werden.
Verſammlung iſt im hieſigen Gaſthofe.

Der Rittergutsbeſitzer Kaul.

Reißzeuge
zu Weihnachts Geſchenken empfiehlt nebſt
mehreren anderen Buchbinderwaaren billigſt

Rümpler,
Markt, Klempner-Reihe.

Glaskugeln,
brillante Verzierung an Chriſtbäume, em-

pfiehlt billigſt Rümpler.
10,000 Gold werden gegen pupilla

riſche Sicherheit geſucht. Das Nähere un
ter Chiffre M. W. in der Expedition des
Couriers.

Eine dauerhafte Bienenhütte mit 36
Ständen nebſt Bienenkörben und Walzen
iſt billig zu verkaufen.

Brachſtedt.

C. Landmann jun.,
Bildhauer und Maler,

wohnt nicht mehr Steinweg im Gaſthof zum
P. lican, ſondern Ranniſche Straße
Nr. 500, dem Gaſthof zur Reſe gerade
über, und bittet auch hier um geehrte Auf-
träge.

Wittwe Winter.

Eine Hausflur-Lampe von Glas, Glo-
ckenform, nebſt Flaſchenzug, iſt billig zu
verkaufen kl. Schlamm Nr. 971 bei

Hentſchel.

Wiener Pfeifen
mit echten Meerſchaumköpfen und Neuſil-
berbeſchlag pro St. 21 R empfiehlt

F. E. Spieß in der alten Poſt.
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Theater- Anzeige.
Einem hochgeehrten Publikum in Halle und der Umgegend macht der Unterzeich

nete die ergebene Anzeige, daß er das hieſige Theater Montag den 25. December mit
einem Prolog und dem Pfarrherrn, Original Schauſpiel in 5 Akten von
Ch. Birch-Pfeifer, eröffnen wird.

Durch eine ſtete Abwechſelung im Repertoir, durch Vorführung der neueſten Er
ſcheinungen im Gebiete der Oper, des Schau und Luſtſpiels, ſo wie durch ein ge
rundetes Enſemble wird ſich derſelbe beſtreben, das Vertrauen der hochgeehrten Theater
beſucher und mit demſelben zugleich Gönner und Wohlwollen zu erwerben.

Außer den engagirten Mitgliedern, die durch ihr Talent und wahren Eifer für
die Kunſt ſich empfehlen werden ſind bereits zwei Gäſte: Fräulein Maſſy aus Wien
und Fräulein Haaſe aus Breslau, für einen Cyclus von Vorſtellungen gewonnen
und mit den eminenteſten Talenten der umliegenden Hauptſtädte Unterhandlungen auf
Gaſtſpiele eingeleitet; wie überhaupt Alles geſchehen ſoll, um den gewiß billigen Wün-
ſchen der verehrten Theaterfreunde entgegen zu kommen.

Fern von allen großartigen Verſprechungen empfiehlt ſich der Unterzeichnete viel
mehr der freundlichen Nachſicht mit der ergebenen Bitte, ſein ſchwieriges Unternehmen
geneigteſt zu unterſtützen. Hochachtungsvoll ergebenſt

Halle, d. 21. December 1848. E. W. Bredow,
TheaterDirector.

Auf Chriſt-Wecken nimmt Beſtellungen an
und beſorgt aufs Biſte Guſtav Rinck.

Die Pfeifenfabrik von F. E. Spieß
in der alten Po ſt

empfiehlt als Weihnachtsgeſchenke:
Berliner Morgenpfeifen, Pro Stück 3
Polka-Pfeifen, pro Stück 5 A.Chineſiſche Pfeifen, pro Stück 5 f.Türken Pfeifen, Pro Stück 10 A.Luft -Pfeifen, pro Stück 10 bis 12

Die ſo ſchnell vergriffenen langen BeruhigungsPfeifen, pro
Stuck 15 Sgr. wurden wieder fertig.

Onolere.Herr Franz Laage in Halle erhält hiermit das alleinige Recht,
die von mir erfundenen und nur von mir bereiteten Pulver gegen die Cholera
morbus in Halle und Umgegend zu verkaufen. Für die gute Wirkung ſtehe ich
mit dem Leben.

Berlin, d. 15. Dec. 18418. Naturforſcher Dr. Scheel.
So eben empfing ich eine y wollene Jacken und der-

gleichen Hoſen, als ſchützendes Mittel gegen die Cholera.
C. A. Pohlmann jun.,

Brüderſtraße Nr. 226.

Die Magdeburger Feuer-Verſicherungsgeſellſchaft
übernimmt zu billigen feſten Pränien Verſicherungen gegen Feuerszefahr, ſowohl
in Städten als auf dem Lande, auf bewegli he und unbewegliche Gegenſtände.

Jn der Billigkeit ihrer Prämienſätze ſteht dieſelbe gegen keine
andere ſolide Anſtalt nach und gewährt ſie bei Verſicherungen auf längere
Dauer bedeutende Vortheile.

Der unterzeichnete Agent ertheilt über die näheren Bedingungen ſtets bereitwillig
Auskunft und nimmt Verſicherungs-Anträ je gern entgegen.

Stadt Alsleben a/S. den 12. Decemer 1818.
H. A. Hartmann,

Azent der Magdeburger Feuer-V.rſicherungsgeſellſchaft.



x Als höchſt einpfehlungswerth zu Weih

nachtsgeſchenken S eerlaubt ſich das größte Stahlfeder Geſchäft in Deutſchland, welches mit ſeinem bedeu-
tenden Lager den hieſigen Markt beſucht, einem geehrten Publikum daſſelbe in 253
verſchiedenen Sorten ſchön ſchreibender, nie ſpritzender oder roſtender Federn, das
Gros von 3 Sgr. an (Probekarten mit 30 verſchiedenen Sorten, wo man ſchnell
fur ſeine Hand die paſſende Sorte herausfinden kann, à St. 5 Sgr. werden abgege- entt
ben und nach getroffener Wahl in Zahlung zurückgenommen), ſo wie das Neueſte in W
Stahlfederhaltern, das Dutzend von 1 Sgr. an, gehorſamſt zu empfehlen. rero

Stahlfedern in elegante Neuſilber-Schachteln verpackt, ſau- W
bere Halter in Neuſilber und Glas, als nützliches und für Jung theil

De und Alt paſſendes Weihnachts- Geſchenk empfiehlt zu geneigter Ord

e Abnahme desS die großte Stahlfedern Handlung Deutſchlands.
Der Stand iſt in der mittelſten Budenreihe, die Bude dicht neben Herrn wen

Buchbinder Weinack. ce8T T om! Aufgefundener Leichnam. dereHalleſche demokratiſche Zeitung. Als Am e iſt an der ſogenannten
Wir kringen in Erinnerung daß mit dem erſten Januar 1849 die Beſtellungen Pulverbrücke in der Götſche, unfern von haft

auf die Halleſche demokratiſche Zeitung von unſeren Abonnenten er Sennewitz, ein weiblicher Leichnam etwa die
nevrert werden müſſen, und fügen die Bitte hinzu, dieſes ſo zeitig als mözlich zu thun 4 Fuß groß, unbekleidet, angeſchwom- wen
ſür Halle Leipzigerſtraße Nr. 287, auswärts bei allen Poſtanſtalten daß wir men und gerichtlich aufgehoben worden.
dieſelben vor Schluß dieſes Monats empfangen können, damit keine Unterbrechung in Eine nähere Beſchreibung kann, der bereits
der Zuſerdurg eintrkütt. Der Preis beträgt vierteljährig für Halle und nächſte Umge- eingetretenen Fäulniß wegen nicht gegeben
gend 20 auswärts durch die Poſtanſtalten 25 Durch die Verbreitung die werden.
ſer Zeitung in 900 Exemplaren halten wir uns in Bekanntmachungen aller Art be Wer über den Leichnam irgend eine Aus
ſtens empfohlen. Die Redaetion der Halleſchen demokr. Zeitung. kunft geben kann, wird erſucht, uns oder

Bürgers. der ihm nächſten Polizeibehörde ſchleunigſt

F Mittheilung zu machen.ianoſorte Alten Varinas in Rollen und Halle g/S., am 15. December 1848.

Bl r 8 reättern, ſo wie Portorieo in Rol Königl. Land und Stadtgericht.
erſter Qualité, engliſcher und deutſcher len von circa 3 bis 4 W im Preiſe von Der Unterſuchungsrichter Panſe.
Conſtruction, ſind heute aus unſerer Fabrik bis 9 pro W empfiehlt
r 7 und empfehlen ſolche zu billig- W. Heſſe, Nr. 716. Zu verkaufen iſt im Gaſthauſe zum

en retſen 2 Herz Iſtens ein faſt neuer leicht zweiſpänh Mein Lager von Cigarren in ganz niger ganz bedeckter Jalouſienwagen
e alter Waare, in Kiſtchen zu 100 mit eiſernen Achſen und C- Federn, und

n Stück von 15 an, empfiehlt als zu 2tens ein ſehr großer ſchwarzer 11jährigerMein Lager von Rum und Arae iſt Weihnachtsgeſchenken paſſend 2Wallach f
zum Winter vollſtändig geſüllt; ich biete W. Heſſe, Schm.davon beſtens und billigſt an: Heſſ meerſtraße. h

Extra feinen alten Jamaica-Rum, Naumburger Spielkarten in allen Sor-
Feinen weſtindiſchen Rum ten bei W. Heſſe, Familien Nachrichten.
Havanna und Surinam Zucker Rum, Papierhandlung Nr. 716. Entbindungs- Anzeige.

das Quart 15 rSchöne, ſtarke, rein und wohlſchmeckende! Eine geſchriebene Notenſtimme in blauem Die heute erfolgte glückliche Entbindurg
Rums in verſchiedenen Sorten zu den Umſchlag Baſſo J, nebſt einer gedruckten meiner Frau von einem muntern Jungen
niedrigſten Preiſen, Stimme: Der Geſangfreund, Baſſo I, beehre mich Verwandten und Freunden ſtatt

Arac de Gog, iſt am Montag Abend in der Gottesacker- er Meldung hierdurch ergebenſt an
Arac de Bataviag in Fäſſern und auf gaſſe oder Leipzigerſtraße verloren gegangen zuzeigen.

Flaſchen von jebem beltebigen Jnhalt. Wer ſie beim Hin. Wundarzt Schochwitz, den 18. Decbr. 1848.
Halle, im December 1848. gr. Schlamm Rr. 974, abgiebt, erhält eine Flacke,

W. Fürſtenberg.. angemeſſene Belohnung. Oeconomie Amtmann.

Gebauevrſche Buchdruckerei.

SJvdoy ghhhosK TLLoo h e h e e e
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ExtraBeilage zu Nr. 2999
des

Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadtiund Land.
Donnerstag, den 21. December 1848.

Deutſchland.
Berlin, d. 20. December. Der heutige Pr. St. Anz.

enthalt folgendes
Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden, König von Preußen

rc. c.
verordnen in Erfüllung der in Unſerem Patente vom 5. December d. J.
gegebenen Verheißung, auf Grund des Artikels 105 der VerfaſſungsUrkun-
de, nach dem Antrage Unſeres Staats-Miniſteriums, für diejenigen Landes-
theile, in welchen das Allgemeine Landrecht und die Allgemeine Gerichts
Ordnung Geltung hat, was folgt:

S. 1. Die Cirkular- Verordnung vom 26. Februar 1799 wegen Be
ſtrafung der Diebſtähle und ähnlicher Verbrechen wird hierdurch aufgeho
ben. Bis zur Publikation des neuen Strafrechts finden in Bezug auf dieſe
Verbrechen lediglich die Vorſchriften des Titel 20, Theil II. Allg. Land-
rechts nebſt den zu denſelben ergangenen anderweitigen Beſtimmungen An-
wendung.S. 7 Auf den Standes Unterſchied, welcher in den beſtehenden Ge-

ſetzen bei Beſtrafung der Jnjurien gemacht wird, ſoll es nicht ferner an
kommen. Die einfache, durch Rede, Schrift, Zeichen, Abbildung oder an
dere Darſtellung verübte Ehrenkränkung iſt nach dem Ermeſſen des Ge-
richts, welches durch die vorliegenden Thatumſtände beſtimmt wird, mit
Geldbuße bis zu dreihundert Thalern oder mit Gefängniß oder Feſtungs-
haft bis zu ſechs Monaten zu beſtrafen. Bei geringen RealJnjurien kommt
die Vorſchrift des 9. 628. Tit. 20. Theil II. Allg. Landrechts zur An
wendung.

g. 3. Alle Beleidigungen mit Ausnahme der gegen Beamte bei Aus
übung ihres Amtes oder in Beziehung auf daſſelbe verübten Bereidigungen
und der ſchweren Real-Jnjurien, können nur im Wege des Civil-Prozeſſes
verfolgt werden. Gegen jedes Erkenntniß, welches wegen Beleidigung im
Civil- Prozeß ergangen iſt, ſtehen beiden Parteien die für den Civil Prozeß
vorgeſchriebenen Rechtsmittel der Reſtitution, der Appellation und der Nich
tigkeits Beſchwerde, nicht aber das Rechtsmtitel der Reviſion zu. Jn Be-
treff der Beſchwerden welche nur den Koſtenpunkt betreffen, kommt die
Vorſchrift Nr. 3. Art. J. der Declaration vom 6. April 1839 Geſetz
Sammlung 1839, S. 126) zur Anwendung.

g. 4. Alle dieſer Verordnung entgegenſtehenden Vorſchriften, insbe-
ſondere die S8. 607 bis 617, 629 bis 634, 643 bis 646 und 654 Tit. 20.
Th. II. Allg. Landrechts, Abſchnitt IV. der Cirkular- Verordnung vom 30.
December 1798, Nr. 4. Art. I. der Declaration vom 6. Apeil 1839, und
die Beſtimmungen der K. 216 und folg. Anhangs zur Allgemeinen Ge-
richts- Ordnung ſo weit letztere abweichenden Jnhalts ſind, ingleichen die
Declaration vom 6. October 1831 (Geſetz- Sammlung Seite 224) wer
den aufgehoben.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beige-
drucktem Königlichen Jnſiegel.

Gegeben Potédam, den 18. December 1848.
(1,. 8.) (gez.) Friedrich Wilhelm.

(contr.) Graf von Brandenburg. von Ladenberg. von Man-
teuffel. von Strotha. Rintelen. von der Heydt.

Für den Finanz- Miniſter.
Kühne.

Für den Miniſter der auswärtigen An
gelegenheiten.

Graf von Bülow.
Verordnung,

betreffend die Aufhebung der Cirkular
Verordnung vom 26. Februar 1799 und

die Abänderung der Jnjurienſtrafen.

Ew. Königliche Majeſtät haben in dem Allerhöchſten Patente vom
5. December d. J. betreffend die Zuſammenberufung der Volksvertre-
ter, unter mehreren anderen Geſetzen, welche mit Vorbehalt der Ge-
nehmigung der demnächſt zuſammentretenden Kammern in kürzeſter
Zeit zur Publication gebracht werden ſollen auch eine Verordnung,
betreffend die Aufhebung der Cirkular- Verordnung vom 26. Februar
1799 und die Abänderung der Jnjurien-Strafen, zu verheißen geruht.

Jn Gemäßheit dieſer Allerhöchſten Verkündigung iſt der anliegende
Entwurf einer Verordnung abg faßt worden zu deſſen Motivirung wir
Folgendes ehrfurchtsvoll vorzutragen uns erlauben

Daß die Eirkular- Verordnung vom 26. Februar 1799 den An
forderungen, welche an ein Strafgeſetz zu machen ſind, bei der gro
ßen Unbeſtimmtheit der Faſſung ihrer Vorſchriften nicht entſpricht,
iſt ſchon längſt anerkannt und von den Gerichtshöfen die Aufhebung
vord Abänderung jener Verordnung vielfältig für nöthig erachtet
worden.

Unter den gegenwärtigen Verhältniſſen tritt dieſe Nothwendigkeit
um ſo entſchiedener hervor, als die Publication des umgearbeiteten
neuen Strafrechts für die nächſte Zeit noch nicht zu erwarten ſteht,
und nach Artikel 93 der VerfaſſungsUrkunde, dem lebhaften Wunſche
Fet e gemäß, die Einführung der Geſchwornengerichte bald er
olgen ſoll.
Die Anwendung der Cirkular Verordnung vom 26. Februar 1799

bei Geſchwornengerichten würde mit großen Uebelſtänden verbunden
ſein, weil ihre einzelnen Beſtimmungen die Stellung der von den Ge
ſchwornen zu beantwortenden Thatfragen in hohem Maße erſchweren
müßten. Hierzu kommt die Erwägung, daß die Cirkular Verordnung
ſich vorzugsweiſe damit beſchäftigt, für die darin behandelten Verbre
chen körperliche Züchtigung feſtzuſetzen, eine Strafart welche mit all
gemeiner Zuſtimmung abgeſchafft iſt. Es muß deshalb faſt überall,
wo jene Verordnung anzuwenden iſt, eine zuſätzliche Freiheitsſtrafe
durch Verwandlung der körperlichen Züchtigung in eine ſolche erkannt
werden. Die Aufhebung der Verordnung wird daher nicht allein die
Folge haben daß dieſe zuſätzliche Freiheitsſtrafe beſeitigt wird ſon-
dern ſie führt auch hierdurch, ſo wie durch den Wegfall der unbeſtimm-
ten Detentionen bis zum Nachweiſe des ehrlichen Erwerbs, bis zur
Beſſerung oder bis zur Begnadigung, und bei dem geringen Maße der

Strafe des erſten gewaltſamen Diebſtah!s nach F. 1167, Tit. 20, Th.
II. Allg. Landrechts (ſech s Monate bis drei Jahre),
Beſtrafung mehrerer Verbrechen herbei.

Die Wiederherſtellung der landrechtlichen Beſtimmungen mit den
dazu ergangenen ergänzenden und abändernden Vorſchriften bietet ſich
bis zur Publication des neuen Strafrechts als die einfachſte Maßregel
dar. Jene Beſtimmungen werden in der Praxis allgemein für die beſ
ſeren anerkannt.

Ein gleiches Bedürfniß baldigen Einſchreitens macht ſich aber auch
in Betreff der für Jnjurien im Allgemeinen Landrechte verordneten
Strafen geltend. Es wird nach den landesrechtlichen Vorſchriften un
terſchieden: ob die Jnjurien zwiſchen Perſonen des Bauern und ge
meinen Bürgerſtandes, oder unter Perſonen des höheren Bürgerſtan
des, oder endlich zwiſchen Perſonen des Adel und Offizierſtandes und
ſolchen, welche den Charakter Königlicher Räthe haben, vorgefallen iſt
es wird ferner unterſchieden, ob die Jnjurie von Perſonen geringeren
Standes gegen Höhere, oder umgekehrt, von Perſonen höheren Standes
gegen Geringere verübt worden iſt. (88. 607 seq. Tit. 20, Th. II. Allg.
Landrechts, und 88. 15 bis 21 Abſchnitt IV. der Cirkular Verordnung
vom 30. December 1798.)

Eine ſolche Unterſcheidung der einzelnen Stände kann nach Arti
kel 4 der Verfaſſungs-Urkunde, wonach alle Preußen vor dem Geſetze
gleich ſind, nicht mehr beſtehen. Die äußeren Verhältniſſe der Staats
vürger werden für den Richter nur bei Arbitrirung des Maßes einer
3 Minimum und Maximum zu beſtimmenden Strafe motivirend ſein
önnen.

Hierauf beruht die vorgeſchlagene Aufhebung des in den beſtehen
den Geſetzen gemachten Standes Unterſchiedes. An die Stelle der auf
verſchiedene Fälle berechneten landrechtlichen Vorſchriften ſoll die im
revidirten Entwurfe des neuen Strafgeſetzbuchs vorgeſchlagene Be
ſtimmung treten:

daß eine einfache (d. h. durch Rede, Schrift, Zeichen, Abbildung oderandere Darſtellung begangene) Ehrenkränkung mit Geldbuße dis zu

dreihundert Thalern oder mit Gefängniß oder Feſtungshaft bis zu
ſechs Monaten zu beſtrafen iſt.

Hierdurch iſt dem richterlichen Ermeſſen Spielraum gewährt, für je
den ſpeciellen Fall die entſprechende Strafe zur Anwendung zu bringen.

Jn Bezug auf geringe RealJnfurien ſoll es bei der Vorſchrift
des d. 628 Tit. 20 Th. II. Allgem. Landrechts verbleiben, wonach in
r eine noch einmal ſo harte Strafe als bei einfachen Jnjurien
eintritt.

eine mildere
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Für ſchwere RealJnjurien ſind auch ferner die S8. 637 folg. maß-

gebend, in welchen ein Standes- Unterſchied nicht gemacht wird.
Nicht allein auf das Strafmaß', ſondern auch auf das Verfahren

in Jnjurienſachen iſt aber der Standes Unterſchied nach den beſtehen
den Geſetzen von Einfluß, und er äußert ſich insbeſondere auch hinſicht-
lich der gegen Erkenntniſſe zuläſſigen Rechtsmittel,

9. 216 folg. Anhangs zur Allgemeinen Gerichts Ordnung die aus
der Cirkular- Verordnung vom 30. Dezember 1798 entnommen ſind).

Das Fortbeſtehen dieſer Beſtimmungen würde bei Aufhebung des auf dem
Standes Verhältniß beruhenden Unterſchiedes in der Beſtrafung völlig

inkonſequent ſein. 2Deshalb erſcheint auch in Beziehung auf das Verfahren in Jnjurien-
ſachen eine Abänderung jener Beſtimmungen und des H. 654 Tit. 20 Th. II.
Allg. Landrechts erforderlich.

Die Gleichmäßigkeit wird am einfachſten erreicht wenn feſtgeſetzt wird,
daß alle Beleidigungen, nur mit Ausnahme der gegen Beamte bei Aus-
übung ihres Amtes oder in Beziehung auf daſſelbe verübten und mit Aus-
nahme der ſchweren Real Jnjurien wegen welcher Kriminal Unterſu-
chung ſtattfindet, nur im Wege des Civil Prozeſſes verfolgt werden kön
nen, und wenn auch in Hinſicht auf die Rechtsmittel in dergleichen Jnju
rienſachen eine Gleichſtellung des Verfahrens mit dem des Civil-Prozeſ-
ſes erfolgt, ſo daß beiden Parteien außer der Reſtitution das Rechtsmittel
der Appellation und Nichtigkeits- Beſchwerde offen ſteht, und zwar gegen
jedes Erkenntniß, ohne Rückſicht auf die Höhe der Strafe, weil für die
Bedeutung der Ehrenkränkungen und der dafür feſtgeſetzten Strafen der
Geldwerth der letzteren nicht maßgebend ſein kann. Das Rechtsmittel der
Reviſion iſt dagegen auszuſchließen, da, abgeſehen von dem Mißverhält-
niß, in welchem in vielen Fällen der Gegenſtand zu dem Weſen dieſes
Rechtsmittels ſtehen würde die Jntereſſen der Parteien durch die Ver
ſtattung zu den übrigen Rechtsmitteln hinreichend gewahrt ſind.

Demgemäß iſt der Entwurf der Verordnung abgefaßt und neben der

gegenſtehenden Beſtimmungen, namentlich der 607 bis 617, 629 bis
634, 643 bis 646 und H. 654, Tit. 20, Th. II. Allgem. Landrechts, des
Abſchnitts IV. der Cirkular- Verordnung vom 30. Dezember 1798, der
Nr. 4, Artikel J. der Declaration vom 6. April 1839 und der Beſtim
mungen der 216 folg. des Anhangs zur Allg. Gerichtsordnung, ſo
weit letztere abweichenden Jnhalts ſind, imgleichen der Declaration vom
6. Oktober 1831 (Geſetzſammlung S. 224) ausgeſprochen worden.

Ew. Königliche Majeſtät bitten wir ehrfurchtsvoll
um Allerhöchſte Genehmigung und Vollziehung des hiernach
abgefaßten Verordnungs Entwurfs.

Berlin, den 17. December 1848.
Das Staats Miniſterium.

(gez.) Graf von Brandenburg. voln Ladenberg.
von Manteuffel. von Strotha. Rintelen.

von der Heydt.
Für den Finanz Miniſter Für den Miniſter der auswärtigen

Kühne. AngelegenheitenGraf von Bülow.
An des Königs Majeſtät.

t r

Reglementzur Ausführung des für das erſte Jahr der nächſten Legis-
latur erlaſſenen proviſoriſchen Wahlgeſetzes zur Bildung

der erſten Kammer vom 6. d. M.
urwah len.H. 1. Jn jeder Gemeinde wird ſofort von der Orts Behörde nach

dem beiliegenden Schema ein Verzeichniß derjenigen Einwohner aufgeſtellt,
welche das dreißigſte Lebensjahr vollendet und ſeit 6 Monaten ihren
Wohnſitz oder Aufenthalt in der Gemeinde gehabt haben, nicht in Folge
rechtskräftigen Erkenntniſſes den Vollgenuß der bürgerlichen Rechte ent-
behren und entweder 20 Sgr. monatlicher Klaſſenſteuer zahlen oder bin-
nen 8 Tagen nach in ortsüblicher Weiſe erfolgter öffentlicher Aufforderung
ein Grundvermögen im Werth von mindeſtens 5000 Rthlr. oder ein reines
jährliches Einkommen von mindeſtens 500 Rthlr. glaubhaft nachweiſen.

H. 2. Das Verzeichniß (S. 1) wird nebſt den dazu gehörigen Ver-
handlungen dem Landrath innerhalb einer von demſelben zu beſtimmenden
Friſt eingereicht. Der Landrath prüft daſſelbe, ſtellt die Urwähler Liſte
danach feſt und veranlaßt, daß dieſelbe in der Gemeinde auf ortsübliche
Weiſe ſofort bekannt gemacht wird.

J. 3. Einwendungen gegen die Wählerliſte ſind innerhalb fünf Ta-
gen nach der Bekanntmachung bei der nach dem H. 4 zur Entſcheidung be-
rufenen Kommiſſion durch Vermittelung des Landraths unter Beifügung
der Beweismittel ſchriftlich anzubringen.

H. 4. Die Entſcheidung über die erhobenen Einwendungen erfolgt
innerhalb 5 Tagen nach Ablauf der Präkluſivfriſt S. 3) für die klaſſen
ſteuerpflichtigen Ortſchaften durch die nach der Verordnung vom 17. Ja-
nuar 1830 (G. S. S. 19) zur Mitwirkung bei der Klaſſenſteuer Ver-

anlagung beſtimmte Kommiſſion, in den nicht klaſſenſteuerpflichtigen Or-
ten durch eine beſondere Kommiſſion, deren Mitglieder vom Gemeinde-
vorſtande (Magiſtrat, Bürgermeiſter) zu beſtimmen iſt. Die Mitglieder
der letzteren Kommiſfion werden zur Hälfte von dem Gemeinde Vor-
ſtande, zur Hälfte von den Gemeinde Vertretern gewählt. Der Landrath
hat für den rechtzeitigen Zuſammentritt der Kommiſſion zu ſorgen.

H. 5. Sobald die erhobenen Einwendungen erledigt ſind, werden
die Urwähler-Liſten von dem Landrath nach den erfolgten Entſcheidun-
gen berichtigt. Derſelbe zeigt demnächſt die Zahl der in den einzelnen
Gemeinden ſeines Kreiſes vorhandenen Urwähler der Regierung über-
ſichtlich an, damit dieſe zu beurtheilen vermag, ob nach Art. 5 des Ge
ſetzes vom 6ten d. M. in einem Wahlbezirke direkte Wahlen vorzunehmen
ſind.

H. 6. Hat eine Gemeinde oder eine nicht zu einem Gemeindever-
bande gehörende bewohnte Beſitzung nach den feſtgeſtellten Liſten weniger
als 100 ſtimmberechtigte Urwähler, ſo wird dieſelbe durch den Landrath
mit einer oder mehreren benachbarten Gemeinden zu einem Wahldiſtrikt
verbunden. Der Landrath beſtimmt zugleich den Ort, wo die Wahl der
Wahlmänner vorzunehmen iſt. Jn allen Gemeinden, welche nach der
feſtgeſtellten Liſte 200 oder mehr Urwähler haben, werden von dem Ge
meinde- Vorſtande (Magiſtrat, Bürgermeiſter, Amtmann Ortsbehörde)
Wahl Abtheilungen dergeſtalt gebildet, daß in keiner derſelben mehr als
5 Wahlmänner zu wählen, alſo höchſtens 599 Wähler enthalten ſind.

J. 7. Jn jedem Wahlbezirk (Gemeinde, Diſtrikt, Abtheilung) wird
auf jede Vollzahl von 100 Urwählern Ein Wahlmann gewaählt.

H. 8. Die Wahl wird von einem Wahlvorſteher geleitet. Derſelbe
wird in denjenigen Städten, welche 100 oder mehr Wähler enthalten,
von dem Gemeinde Vorſtande (Magiſtrat, Bürgermeiſter), in allen
übrigen Wahlbezirken von dem Landrath ernannt. Jn gleicher Weiſe

wird ein Stellvertreter des Wahlvorſtehers für etwanige Verhinderungs-
fälle ernannt.

Feſtſetzung der obengedachten Vorſchriften zugleich die Aufhebung aller ent
Jn den Landgemeinden der Rheinprovinz und der Pro

vinz Weſtfalen iſt in der Regel ein in dem Wahlbezirk wohnender Bür-
germeiſter oder Amtmann, in den übrigen Provinzen ein geſchäftskun-

diger, ſtimmberechtigter Einwohner mit der Leitung der Wahl zu beauf-
tragen.

H. 9. Die Wahlen in allen Wahlbezirken werden im ganzen Umfange
der Monarchie am 29. Januar 1849 abgehalten. Wenn in demſelben Orte
mehrere Wahl- Abtheilungen ſind, ſo werden die Wahlen überall zur näm
lichen Stunde vorgenommen.

J. 10. Die Wähler ſind zur Wahl durch öffentliche Bekanntmachung
in ortsüblicher Weiſe vorzuladen.

H. 11. Abweſende können in keiner Weiſe durch Stellvertreter oder
ſonſt an der Wahl Theil nehmen.

geleſen und die erſchienenen Wahler als anweſend verzeichnet.
H. 12. Jn der Verſammlung werden zunächſt die Wählerliſten vor

Jeder
nicht ſtimmberechtigte Anweſende wird zum Abtreten veranlaßt und ſo die
Wahl Verſammlung konſtituirt. Später erſcheinende Wähler haben ſich
bei dem Wahlvorſteher zu melden und werden nachträglich als anweſend
vermerkt.

g. 13. Aus der Mitte der Anweſenden ernennt der Wahlvorſteher
einen Protokollführer und 2 bis 8 Stimmzähler und verpflichtet ſie
mittelſt Handſchlags an Eidesſtatt.

g. 14. Der Wahlvorſteher läßt durch die Stimmzähler geſtempelte,
für jede Abſtimmung noch beſonders zu bezeichnende Stimmzettel an
die einzelnen Wähler austheilen.

g. 15. Jeder Wähler ſchreibt auf den ihm übergebenen Zettel den
Namen des von ihm gewünſchten Wahlmanns. Zettel, auf welchen
mehr als Ein Name oder der Name einer nicht wählbaren Perſon ge
ſchrieben ſteht, oder aus welchen der Gewählte nicht unzweifelhaft zu
erkennen iſt, eben ſo ungeſtempelte und nicht gehörig bezeichnete Zettel,
ſind ungü tig. Wähler, welche nicht ſchreiben können, laſſen ihren
Stimmzettel durch den Protokollführer ſchreiben.

g. 16. Die Stimmzettel werden von den Stimmzählern geſammelt
und in das vor dem Wahlvorſteher und dem Protokollführer ſtehende
G.fäß gelegt.

9. 17. Nach vollendeter Einſammlung der Stimmzettel erklärt der
Wahlvorſteher die Wahl für geſchloſſen. Es dürfen alsdann Stimm
zettel für dieſe Abſtimmung nicht mehr abgegeben werden.

9. 18. Die uneröffneten Zettel werden laut gezählt. Sollte dieſe
Zählung durch ein mit der Zahl der Anweſenden im Mißverhältniß
ſtehendes Reſultat Bedenken erregen, ſo ſind Wahlvorſteher und

Stimmzähler befugt, die Abſtimmung für ungültig zu erkären und
eine neue anzuordnen,

g. 19. Die Stimmzettel werden durch einen Stimmzähler unter
Vorzeigung und in Gegenwart der Verſammlung laut verleſen, vom
Protokollführer bei dem Namen des Kandidaten vermerkt und vorweg

laut gezählt. t20. Derjenige, welcher die abſolute Stimmenmehrheit erhalten
hat, iſt für gewählt zu erklären,
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g. 21. Zur abſoluten Stimmenmehrheit gehört mehr als die Hälfte
der gültigen Stimmzettel.

G. 22. Hat ſich eine abſolute Mehrheit nicht ergeben, ſo ſind dieje-
nigen fünf Kandidaten, welche die meiſten Stimmen erhalten haben, auf
eine engere Wahl zu bringen. Wird auch bei dieſer Wahl keine abſolute
Mehrheit erreicht, ſo ſind diejenigen beiden Kandidaten, welche die meiſten
Stimmen in der engeren Wahl erhalten haben, auf eine zweite engere Wahl
zu bringen. Tritt in dieſer letzten Wahl Stimmengleichheit ein, ſo entſchei
det das Loos, welches durch die Hand des Wahlvorſtehers gezogen wird.
Bei Ausmittelung derjenigen Kandidaten, welche nach den vorſtehenden
Vorſchriften auf eine engere Wahl zu bringen ſind entſcheidet bei Stim
mengleichheit ebenfalls das Loos.

g. 23. Bei engeren Wahlen ſind die Stimmzettel mit anderen Na
men als den auf die engere Wahl gebrachten Kandidaten ungültig.
G. 24. Ueber die Gültigkeit einzelner Stimmzettel entſcheiden Wahl
vorſteher und Stimmzähler.

F. 25. Jn Wahl Bezirken, wo mehr als Ein Wahlmann zu wählen
iſt, findet vorſtehendes Verfahren mit der Maßgabe ſtatt, daß für jeden
Wahlmann eine beſondere Wahlhandlung vorzunehmen iſt.

26. Das Wahl Protokoll, welches nach den anliegenden Formula-
ren aufzunehmen Fiſt, wird vom Wahl Vorſteher, den Stimmzählern und
dem Protokollführer unterzeichnet und ſofort dem Wahl Kommiſſar (9. 29)
eingereicht, welchem die Prüfung der Wahl in formeller Beziehung 'obliegt.

27. Wenn gegen die formelle Gültigkeit einer Wahl Bedenken
obwalten ſo ſind dieſelben der Verſammlung der Wahlmänner vorzule-
gen, welche darüber entſcheidet und ſodann mit Ausſchließung des Wahl-
mannes, deſſen Wahl für ungültig erklärt iſt, unmittelbar zu ihrem or-
dentlichen Wahlgeſchäft fortſchreitet.

Wahl der Abgeordneten.
H. 28. Die Bezirke zur Wahl der Abgeordneten ſind von den Re

ierungen nach Maßgabe der Bevölkerung zu bilden (Art. 5 und 6 des
ahl-Geſetzes). Bei der Abgränzung derſelben iſt darauf Rückſicht

zu nehmen, daß eine Theilung der Kreiſe möglichſt vermieden und
den Wahlmännern die Theilnahme an der Wahl nicht unnöthig er-
ſchwert wird.

H. 29. Die Regierung beſtimmt den WahlKommiſſar, ſo wie den
Wahlort, und läßt davon die Wahlvorſteher durch die Landräthe be-
nachrichtigen.

H. 30. Falls in einem Wahlbezirke ſich weniger als 1000 Urwäh-
ler befinden (Art. 5 des Geſ. vom 6. d. M. hat die Regierung die
Wahl Abtheilungen für die alsdann vorzunehmenden direkten Wahlen
zu bilden und die Wahl Kommiſſarien, ſo wie die Wahlorte für die
Abtheilungen zu beſtimmen.

H. 31. Der WahlKommiſſarius ſtellt aus den eingereichten Wahl-
verhandlungen ein Verzeichniß der Wahlmänner auf und ladet dieſelben
zur Wahl der vom Wahlbezirk zu wählenden Abgeordneten ſchriftlich
ein, eben ſo die Wähler im Falle der direkten Wahl (Art. 5 des Wahl

eſetzes).s S. 32. Die Wahl der Abgeordneten wird im ganzen Umfange der

Monarchie am 12. Februar k. J. vorgenommen.
H. 33. Bei der Wahl der Abgeordneten kommen die Vorſchriften

der vorſtehenden H. 12 bis 25, mit Ausnahme der H. 13 und 22, an
deren Stelle folgende Beſtimmungen treten, zur Anwendung.

H. 34. Die Stimmzähler und der Protokollführer werden auf Vor-
ſchlag des WahlKommiſſarius von den anweſenden Wahlmännern aus
ihrer Mitte durch Acclamation oder vermittelſt Aufhebens der Hände
nach abſoluter Stimmenmehrheit gewählt und vom Wahl Kommiſſar
mittelſt Handſchlags an Eidesſtatt verpflichtet.

H. 35. Hat ſich auf einen Kandidaten die abſolute Stimmenmehr-
heit vereinigt, ſo iſt derſelbe als gewählt zu erklären. Hat ſich keine
abſolute Stimmenmehrheit ergeben, ſo wird zu einer weiteren Abſtim-
mung geſchritten. Dabei kann keinem Kandidaten die Stimme gegeben
werden, welcher bei der erſten Abſtimmung keine oder nur Eine Stimme
gehabt hat. Die zweite Abſtimmung wird unter den übrig bleibenden
Kandidaten in derſelben Ordnung wie die erſte, vor genommen. Jeder
Stimmzettel iſt ungültig, welcher einen anderen als einen der in der
Wahl gebliebenen Kandidaten enthält. Wenn auch die zweite Abſtim-
mung keine abſolute Mehrheit ergiebt, ſo fällt je in der folgenden Ab-
ſtimmung derjenige, welcher die wenigſten Stimmen hatte, aus der
Wahl bis die abſolute Mehrheit ſich auf einen Kandidaten vereinigt
at. Stehen ſich Mehrere in der geringſten Stimmzahl gleich, ſo ent
cheidet unter ihnen das Loos, welcher aus der Wahl fällt.

H. 36. Wenn die Abſtimmung nur zwiſchen zwei Kandidaten noch
ſtattſindet, und jeder derſelben die Hälfte der gültigen Stimmen auf
ſich vereinigt hat, entſcheidet das Loos, welches durch die Hand des
Wahl Kommiſſars gezogen wird.

9. 37. Jn den Verſammlungen ſowohl der Urwähler als der Wahl
männer dürfen weder Diskuſſionen ſtattfinden noch Beſchlüſſe gefaßt

e e e e e e e e e e e

werden, vorbehaltlich der im F. 27 der Verſammlung der Wahlmänner
überwieſenen Prüfung.

H. 38. Die Gewählten ſind durch den Wahl Kommiſſarius von der
auf ſie gefallenen Wahl in Kenntniß zu ſetzen und zur Erklärung über
die Annahme derſelben, ſo wie zu dem Nachweiſe, daß ſie nach Art. 8
des Geſetzes wählbar ſind, aufzufordern. Jm Falle der Nichtannahme
der Wahl oder der eingeräumten Nichtbefähigung iſt ſofort eine neue
Wahl zu veranlaſſen.

S. 39. Sämmtliche Verhandlungen über die Wahl ſowohl der
Wahlmänner als der Abgeordneten werden vom WahlKommiſſar durch
Vermittelung der Regierung dem Miniſter des Jnnern zur weiteren
Mittheilung an die erſte Kammer eingereicht.

H. 40. Jn den keinem landräthlichen Kreis Verbande angehörigen
Städten werden die nach Obigem dem Landrath obliegenden Functionen
von dem Magiſtrat oder Bürgermeiſter ausgeübt. Jn der Stadt ver-
ſieht der Magiſtrat ſowohl die Functionen des Landraths, als die der
Regierung.

Berlin den 8. December 1848.
Königliches Staats Miniſterium.

Graf Brandenburg. Ladenberg. Manteuffel.
von Strotha. Rintelen. von der Heydt.

Reglementzur Ausführung des Wahlgeſetzes für die zweite Kammer
vom 6. December d. J.

Beſtimmungen über die Abgränzung der Wahlbezirke.
H. 1. Die Landräthe haben unverzüglich, nach Maßgabe der Beſtim

mungen des Artikels 3 des Wahlgeſetzes vom 6. December d. J., die nö-
thigen Einleitungen zur Begränzung der Bezirke für die Urwahlen zu
treffen. (Vergl. H. 35.)

S. 2. Sie haben alſo feſtzuſtellen: 1) zu welchem Wahlbezirk dieje
nigen Gemeinden und zu einem Gemeinde- Verbande nicht gehörigen Be
ſitzungen deren Bevölkerung nicht 250 Seelen erreicht, vereinigt werden
ſollen. Der ſo gebildete Wahlbezirk ſteht in Beziehung auf die Zahl der
zu wählenden Wahlmänner einer Gemeinde von derſelben Volkszahl gleich
2) die Zahl der nach dem geſetzlichen Verhältniß auf die einzelnen Bezirke
fallenden Wahlmänner. Jn den Gemeinden von mehr als 1000 Einwoh
nern beſtimmen die Gemeinde Behörden unter Aufſicht des Landraths die
Zahl und Begränzung der zu bildenden Wahlbezirke. Da kein Bezirk
mehr als 10 Wahlmänner wählen ſoll, ſo ergiebt ſich, daß kein Bezirk
volle 2750 Einwohner enthalten darf. Um eine Ermüdung der Wahl
Verſammlung zu vermeiden, wird es zweckmäßig ſein, die Wahlbezirke in
einem mäßigen Umfange zu halten.

Urwahlen-
C. 3. Die Wahl wird von einem Wahlvorſteher geleitet. Derſelbe

wird in den Städten von dem Magiſtrat (Bürgermeiſter), in den Land-
geweinden von dem Landrath ernannt. Jn gleicher Weiſe wird ein Stell
vertreter des Wahlvorſtehers für etwanige Verhinderungsfälle ernannt.
Jn den Landgemeinden der Rhein Provinz und der Provinz Weſtfalen
iſt bei dieſen Ernennungen beſonders auf die Gemeinde Vorſtände (Bür-
Ach aner Beigeordnete, Gemeinde Vorſteher, Amtleute) Rückſicht zu
nehmen.

S. 4. Jn jeder Gemeinde wird ſofort von der Ortsbehörde ein na-
mentliches Verzeichniß aller nach Art. 1 und 2 des Wahlgeſetzes vom 6ten
d. Mts. und Art. 67 der Verfaſſungs Urkunde ſtimmberechtigten Wähler
aufgeſtellt und zu Jedermanns Einſicht in einem zu beſtimmenden Lokal
ausgelegt, auch daß ſolches geſchehen öffentlich bekannt gemacht. Wer
ſich darin übergangen glaubt, hat ſeine Einwendungen binnen drei Tagen
nach der Bekanntmachung anzugeben und zu beſcheinigen. Die Entſchei
dung über die Reclamation ſteht derjenigen Behörde zu, die nach H. 3 den
Wahlvorſteher zu ernennen hat.

S. 5. Die Wahlen in allen Wahlbezirken werden im ganzen Umfang
der Monarchie am 22. Jannar k. J. abgehalten. Wenn in demſelben
Orte mehrere Wahl Abtheilungen ſind, ſo werden die Wahlen überall zur
nämlichen Stunde vorgenommen.

H. 6. Die Wähler ſind zur Wahl durch öffentliche Bekanntmachung
in ortsüblicher Weiſe vorzuladen.

7. Abweſende können in keiner Weiſe durch Stellvertreter oder
ſonſt an der Wahl Theil nehmen.

S. 8. Jn der Verſammlung werden zunächſt die Wählerliſten vorge
leſen und die erſchienenen Wähler als anweſend verzeichnet. Jeder nicht
ſtimmberechtigte Anweſende wird zum Abtreten veranlaßt und ſo die
Verſammlung konſtituirt. Später erſcheinende Wähler haben ſich
bei dem Wahl Vorſteher zu melden und werden nachträglich als an
weſend vermerkt.

H. 9. Aus der Mitte der Anweſenden ernennt) der Wahl Vor
ſteher einen Protokollführer und 2 bis 8 Stimmzähler und verpflichtet
ſie mittelſt Handſchlags an Eidesſtatt.
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H. 10. Der Wahl Vorſteher läßt durch die Stimmzähler geſtem S. 28. Bei der Wahl der Abgeordneten kommen die Vorſchriften der

pelte, für jede r e e ers zu bezeichnende Stimmzettel h le 7 bis 21, mit Ausnahme der F. 9 und 18, an deren
an die einzelnen Wähler austheilen. telle folgende Beſtimmungen treten zur Anwendung.H. 11. Jeder Wähler ſchreibt auf den ihm übergebenen Zettel den S. 29. Die Stimmzähler und der Prototolführer werden auf Vor

i i lag des Wahl Kommiſſarius von d d àNamen d ihm gewgnſchen war r auf welchen m ine d en anweſenden Wahlmännern aus

J n n e e ite e r acnncaeſt eben ſo kugeſtempelte und nicht gehörig vehner, Zettel Handſchlags an r m Wo Fomwmiſfar, girtetg
ſind ungültig. Wähler, welche nicht ſchreiben können, laſſen ihren S. 30. Hat ſich auf einen Kandidaten die abſoſute Stimmenmehrheit
Stitweſeter ger den r r hl ſt ſo iſt derſelbe als gewählt zu erklären. Hat ſich keine abſolute9. 12. ie Stimmzettel werden von den Stimmzählern geſamme immenmehrheit ergeben ſo wird zu einer weiteren Abſtimmung geſchrit
und in das vor dem Wahlvorſtehern und dem Protokollführer ſtehende ten. Dabei kann keinem Kandidaten die Stimme gegeben werden, wel
Gefäß gelegt. erklg cher bei der erſten Abſtimmung keine oder nur eine Stimme gehabt hat.

S. 13. an vollendeter Einſammlung der t er d der u m rn rn n wird unter den übrig bleibenden Kandidaten in
Wahlvorſteher e r für geſchloſſen. ürfen e ann S en Ordnung wie die erſte, vorgenommen. Jeder Stimmjzettel iſt un
Stimme r dieſe i r r u t g tig, welcher einen anderen als die in der Wahl gebliebenen Kandidaten enthält.
Sehl ng vurw et e ben Zahl ver Ihnen e. Mneeheeß ee l ſende e der ken derte ecchl v Bſgte
hendes Reſultat Bedenken erregen, ſo ſind die Wahlvorſteher und Stimm- Stimmen hatte, aus der Wahl, bis die abſolute Mehrheit ſich auf
zähler befugt, die Adſtimmung für ungültig zu erklären und eine neue einen Kandiditen vereinigt hat. Stehen ſich mehrere in der geringſten
n Die Stimmzettel werden durch einen der Stimmzähler un- der Wahl ſang eiv- ſo entſryezder nuter thnen vas goos welcwer aus

ter Vorzeigung und in Gegenwart der Verſammlung laut verleſen, vom g. 31. Wenn die Abſtimmung nur zwiſchen zwei Kandidaten noch
u erkyngrer bei dem Namen des Kandidaten vermerkt und vorweg a ren J e Hälfte der gültigen Stimmen auf

aut gezählt. entſcheidet das Loos, i9 So Derjenige, welcher die abſolute Stimmenmehrheit erhalten Wayhlkomnaſars gezo en wird. oos, welches durch die Hand des

vat, iſt für gewählt zu erklären d. 32. Jn der Verſimmlung ſowohl der Urwähler als der Wahl
H. 17. Zur abſoluten Stimmenmehrheit gehört mehr als die Hälfte maänner dürfen keine Oiskuſſionen ſtattfinden, noch Weſchlüſſe gefaßt

der S t abſolute Mehrheit nicht ergeben, ſo ſind die- re Fuen Wbſerg der a 23 der Verſammlung der Waglwentzer
jenigen 5 Kandidaten welche die meiſten Stimmen erhalten haben, auf 9. 33. Die Gewählten ſind von der auf ſie gefallenen Wahl durch
eine engere Wahl zu bringen. Wird auch bei dieſer Wahl keine abſo- den WWeahlkommiſſarius in Kenntniß zu ſetzen und zur Erklärung über
lute Mehrheit erreicht ſo ſind diejenigen beiden Kandidaten, welche die die Annahme derſelben, ſo wie zu dem Nachweiſe, dß ſie nach Art. 8
meiſten Stimmen in der engeren Wahl erhalten haben, auf eine zweite des Wahlgeſetzes wählbar ſind, aufzufordern. Im Falle der Nichtan

e e e r a ehePrſtepers gezogen wird. Bei Ausmittelung derjenigen Kandidaten d. 34. Sämmtliche Verhandlungen über die Wahl ſowohl der
weiche nach den vorſtehenden Vorſchriften auf eine engere Wahl zu Wahlmänner als der Abgeordneten werden von dem WahlKommiſſarius
bringen ſind, entſcheibet bei Stimmengleichheit ebenfalls das Loos. der Regierung eingereicht, welche dieſelben durch den Ober Präſidenten

wen d u r wie et ans wuten' n r Na r r zur weiteren Mittheilung an die zweite Kam
en als de a gültig.V. 20. Ueber die Gültigkeit einzelner Stimmzettel entſcheiden Wahl Allgemeine Beſtimmungen.

m a g. t Weh Stiee 35. n T keinem landräthlichen Kreis Verbande angehörigen21. Jn Wahlbezirken wo mehr als Ein Wahlmann zu wählen ädten werden die nach obigem dem Landrath obliegenden Functioneniſt, findet vorſtehendes Verfahren mit der Maßgabe ſtatt, daß für jeden von dem Magiſtrat oder Bürgermeiſter ausgeübt. n der See Ber

Wahlmann eine beſondere Wahlhandlung vorzunehmen ſei. lin verſieht der Magiſtrat ſowohl die Functionen des Landraths, als
H. 22. Das Wahlprotokoll, welches nach den anliegenden Formula- die der Regierung.

ren aufzunehmen iſt, wird vom Wahl-Vorſteher, den Stimmzählern und Berlin, den 8. December 1848.
dem Protokollführer unterzeichnet und ſofort dem Wahl Commiſſarius Königliches Staats Miniſterium.
(9. 25) eingereicht, welchem die Prüfung der Wahl in formeller Bezie Graf Brandenburg. Ladenberg. Manteuffel.
r den we Galtig Veht Serent von Strotha. Rintelen. von der Heydt.23. enn gegen die formelle Gültigkeit einer Wahl Bedenken St. iobwalten ſo ſind dieſelben der Verſammlung der Wahlmänner vorzulegen, eſſen gehe 2 An r ferner wer Verordnung, be
welche darüber entſcheidet und ſodann mit Ausſchließung des Wahlmanns, Vier iche Erbfolge in der Provinz Weſtfalen.
deſſen Wahl für ungültig erklärt iſt, unmittelbar zu ihrem ordentlichen Frankfurt a. M., d. 18. Dec. Der Amtliche Theil
Wahlgeſchäft fortſchreitet. der Frankfurter Ober-Poſt-Amts Zeitung enthält Folgendes:

Wahl der Abgeordneten. Jch ernenne d itheri iH. 24. Die Bezirke zur Wahl der Abgeordneten ſind von den Re en ſei erigen Praſidenten der verfaſſunggebenden
giexungen nach Maßgabe der Bevölkerung zu bilden (Art. 5 und 6 des Reichsverſammlung, Heinrich v. Gagern, zum Praſidenten
la We d n de darauf Rückſicht zu r en n ter und Reichsminiſter der auswartigen An
men, daß eine Theilung der Kreiſe möglichſt vermieden und den Wahl gelegenheiten, unter gleichzeitiger interimiſtiſcher Uebertragu ermännern die Theilnahme an der Wahl nicht ohne Noth erſchwert wird. Leitung des Reicheneſtennas des h Frankfurt v

M.,S. 25. Die Regierung beſtimmt den Wahl-Kommiſſar, ſo wie denWahlort und läßt davon die Wahl Vorſteher durch die Landräihe be d. 17. Occ. 1848. Der Reichsverweſer gez.: Erzherzog Jo-

nachrichtigen. hann. Der Reichsminiſter des Kriegs gez. v. Peucker.H. 26. Der Wahl Kommiſſarius ſtellt aus den eingereichten Wahl Frankfurt a. M., d. 18. See en 2 Uhr. Bei
Verhandlungen ein Verzeichniß der Wahlmänner auf und ladet dieſelben dem dritten Scrutinium der heutigen Präſidentenwahl wurde
zur Wahl der vom Wahl- Bezirk zu wählenden Ab ift pero en. gzirt en Abgeordneten ſchrift Abg. E. Simſon aus Königsberg mit 233 unter 461 Stim

g. 27. Die Wahl der Abgeordneten wird im ganzen Umfange der men zum erſten Vorſitzenden der Reichsverſammlung erwaählt.Monarchie am 5, Februar k. J. vorgenommen. Abg. Kirchgeßner erhielt 223 Stimmen. g y

Gebauerſche Buchdruckerei.
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